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Erläuterungen  

 
 

Art. 3 Abs. 1: Der Qualitätsstandard Frühe Hilfen wurde vom an der Gesundheit Österreich GmbH 
eingerichteten Nationalen Zentrum Frühe Hilfen unter breiter Konsultation erarbeitet. Der erste Entwurf 
des Qualitätsstandards im Jahr 2018 wurde einem Stellungnahmeverfahren unterzogen. Der 
Qualitätsstandard wurde in den Jahren 2018 bis 2021 evaluiert und auf Basis der Ergebnisse im Jahr 2021 
überarbeitet. Die aktuelle Fassung ist unter „Haas, Unger, Weigl (2021): Qualitätsstandard Frühe Hilfen, 
Version 2, November 2021, Gesundheit Österreich, Wien“ publiziert. Er gilt in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
Art. 4:  Der Bund stellt sicher, dass die Entsendung der Mitglieder der Kranken- und 
Pensionsversicherungsträger durch Beschluss der Konferenz der Sozialversicherungsträger (§ 441a 
ASVG) erfolgt. Als Mitglieder der Kranken- und Pensionsversicherungsträger gemäß Art. 4 Abs. 1 gelten 
auch Vertreter:innen des Dachverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
 
Art. 4 Abs. 3: Es gibt bereits derzeit in allen Bundesländern Personen bzw. Organisationseinheiten, die 
mit der Funktion der Frühe-Hilfen-Koordination betraut sind. In manchen Bundesländern wird diese 
Funktion von der Landesverwaltung wahrgenommen, in machen Bundesländer von der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK), in manchen Bundesländern auch in Kooperation von Landesverwaltung und 
ÖGK. Vereinzelt sind auch externe Institutionen bzw. Personen im Auftrag des Bundeslandes mit dieser 
Funktion betraut. Im Sinne der Kontinuität und der Nutzung der verfügbaren Expertise und Erfahrungen 
wird empfohlen, bei der Akkordierung der zukünftigen Wahrnehmung der Funktion im Rahmen der 
Vereinbarung diese bestehenden Strukturen zu berücksichtigen. Es können daher in einem Bundesland 
auch mehrere Frühe-Hilfen-Koordinationen eingerichtet werden, die jeweils für unterschiedliche 
Regionen zuständig sind. 
 
Art. 5 Abs. 2: Der jährliche Maximalbetrag von insgesamt 21 Millionen Euro (d.h. jährlich sieben 
Millionen Euro pro Finanzierungspartner) wird nur ausgeschöpft, wenn alle Bundesländer die 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser Vereinbarung nach der Bundesverfassung erfüllen. Ist dies 
nicht der Fall, so reduziert sich gemäß Art. 13 Abs. 5 auch der Finanzierungsbeitrag des Bundes und der 
Kranken- und Pensionsversicherungsträger um die gemäß Art. 5 Abs. 4 relevanten Finanzierungsanteile 
für das Bundesland bzw. die Bundesländer, die die Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung nach der Bundesverfassung nicht erfüllen. 
 
Art. 5 Abs. 4: Die Berechnung der Verteilung der Mittel nach Bundesländern erfolgte nach der 
durchschnittlichen Verteilung der Wohnbevölkerung null bis drei Jahre gemäß Prognose für die Jahre 
2024/2028.  

 
Art. 7 Abs. 2: Analog zur Frühe-Hilfen-Koordination gibt es auch in allen Bundesländern derzeit bereits 
Organisationseinheiten, die mit dieser Aufgabe betraut sind. Im Sinne der Kontinuität und der Nutzung 
der verfügbaren Erfahrungen wird empfohlen, bei der Akkordierung der zukünftigen Wahrnehmung der 
Funktion im Rahmen der Vereinbarung diese bestehenden Strukturen zu berücksichtigen. In diesem Sinn 
muss die Aufgabe auch nicht für das gesamte Bundesland von einer Stelle wahrgenommen werden. Es 
können bei Bedarf auch mehrere Stellen – vorrangig für unterschiedliche Regionen des Bundeslandes – 
mit dieser Aufgabe betraut werden.  
 
Art. 7 Abs. 3: Eigenleistungen (für die Frühe-Hilfen-Koordination gemäß Art. 6 Abs. 3 und die 
Bereitstellung des regionalen Frühe-Hilfen-Angebots gemäß Art. 7 Abs. 4) können nur innerhalb eines 
Bundeslandes und nicht über Bundesländer hinweg verrechnet werden.  
 
Art. 8 Abs. 4: Der Mittelbedarf für ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Angebot wurde auf Basis 
von durchschnittlichen Kosten für den gesamten Finanzierungszeitraum 2024 bis 2028 kalkuliert. Da die 
Kosten auf Grund von Preisanstiegen und Gehaltserhöhungen über die Jahre steigen werden, ist es wichtig, 
dass nicht verbrauchte Mittel in einem Jahr ins Folgejahr mitgenommen werden können. Dies bezieht sich 
auch auf Mittel für Eigenleistungen; d.h. Eigenmittel, die in Form von Eigenleistungen eingebracht werden 
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und in einem Kalenderjahr nicht zur Gänze abgerechnet werden können und damit auch nicht als 
Eigenanteil eingebracht werden, können mit Zustimmung der Finanzierungspartner ebenfalls ins 
darauffolgende Kalenderjahr übertragen werden und erhöhen dort den einzubringenden Mittelanteil des 
relevanten Finanzierungspartners (vgl. auch Erläuterung zu Art. 8 Abs. 5 Z2).  
 
Art. 8 Abs. 5 Z2: Der Bund sowie der nicht mit der Mittelverwaltung betraute Finanzierungspartner auf 
Bundeslandebene überweisen gemäß Art. 5 Abs. 4 den jeweiligen Mittelanteil an die für das jeweilige 
Bundesland zuständige Stelle zur Verwaltung der Mittel gemäß Art. 7 Abs. 2. Der auf Bundeslandebene 
mit der Mittelverwaltung betraute Finanzierungspartner muss seinerseits nachweisen, dass er den eigenen 
Finanzierungsanteil in der vereinbarten Höhe eingebracht hat. Dies kann entweder durch Geldleistungen 
oder durch Eigenleistungen gemäß Art. 7 Abs. 4 erfolgen. Ist dieser Nachweis nicht möglich, so müssen 
jene Mittel rückerstattet bzw. bei der nächstmaligen Überweisung gegenverrechnet werden, die über den 
selbst eingebrachten Finanzierungsanteil hinaus von den anderen Finanzierungspartnern bereitgestellt 
wurden. Dies gilt aber nicht, wenn mit Zustimmung der Finanzierungspartner entsprechend Art. 8 Abs. 4 
nicht abgerechnete und damit auch nicht eingebrachte Mittel für Eigenleistungen ins darauffolgende 
Kalenderjahr übertragen werden.   
 
Art. 9 Abs. 2: Das elektronische Frühe-Hilfen-Dokumentation FRÜDOK beinhaltet Informationen zu den 
begleiteten Familien sowie zu den durch die regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken für die Familien 
bereitgestellten Unterstützungsleistungen. Die Informationen werden anonym (ohne Namen, Adressen, 
Geburtsdatum etc.) und mit einem Passwort gesichert, elektronisch gespeichert, dienen zur 
Qualitätssicherung und werden für wissenschaftliche Zwecke personenunabhängig ausgewertet. Es 
könnend darüber hinaus personenbezogene Daten (Namen, Adressen, Dokumente und 
Zielvereinbarungen), getrennt von weiteren Informationen für die Familienbegleitung und durch einen 
Schlüssel gesichert, für administrative Zwecke dokumentiert werden. Auf diese Informationen haben nur 
die zuständigen Familienbegleiter:innen Zugriff.  
Wesentliche Grundlage für die DSGVO-konforme Datenverarbeitung im Rahmen der FRÜDOK ist die 
Zustimmung der Familien. Sofern die Zusatzfunktion zur Erfassung personenbezogener Daten für 
administrative Zwecke seitens der regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke genutzt wird, müssen die Familien 
darüber spezifisch in Kenntnis gesetzt werden. Darüber hinaus ist die FRÜDOK im GÖG-
Datenverarbeitungsregister erfasst, womit die gesetzlich vorgesehene Dokumentationspflicht für den 
nicht personenbezogenen Teil von FRÜDOK erfüllt ist. 
 
Art. 11: Das Recht zur Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Mittel und des Einbringens 
des vereinbarten Mittelanteils bezieht sich jeweils auf die anderen Finanzierungspartner. Nicht intendiert 
ist hingegen eine gegenseitige Prüfung von Ländern bzw. von Kranken- und 
Pensionsversicherungsträgern; d.h. Artikel 11 bezieht sich nicht auf eine Prüfung eines Landes durch ein 
anderes Land oder eines Kranken- bzw. Pensionsversicherungsträgers durch einen anderen.  
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Anlage 1 
 
Rahmenkonzeption Frühe Hilfen 
 
Unter Frühen Hilfen wird ein Gesamtkonzept von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. gezielten 
Frühintervention in Schwangerschaft und früher Kindheit bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs 
verstanden, das die Ressourcen und Belastungen von Familien in spezifischen Lebenslagen 
berücksichtigt. Ein zentrales Element von Frühen Hilfen ist die bereichs- und berufsgruppenübergreifende 
Vernetzung von vielfältigen Angeboten, Strukturen sowie Akteurinnen und Akteuren in allen relevanten 
Politik- und Praxisfeldern. 
 
Ein Kernelement von Frühen Hilfen sind regionale Frühe-Hilfen-Netzwerke zur bedarfsgerechten 
Unterstützung von „Familien“ in belastenden Situationen. Sie werden auf regionaler Ebene etabliert, sind 
leicht erreichbar, gut vernetzt und bieten durch ein aufsuchendes Angebot niederschwellige 
Unterstützung. Im Rahmen des Frühe-Hilfen-Netzwerks begleitet eine Bezugsperson 
(Familienbegleiter:in) die Familie in belastenden Situationen kontinuierlich und organisiert im Sinne 
einer Lotsenfunktion dem spezifischen Bedarf entsprechend das jeweils passende Angebot aus dem 
multiprofessionellen System. Dieses wird von einer zentralen Stelle koordiniert (Netzwerkmanagement).  
 
Ziele der regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke: 

» Systematisches und frühzeitiges Erkennen sowie Erreichen von Familien in belastenden 
Lebenssituationen 

» Fördern einer sicheren Eltern-Kind-Bindung und einer gelingenden Eltern-Kind-Interaktion und -
Beziehung 

» Fördern einer gesunden Entwicklung der Kinder 
» Fördern des psychosozialen Wohlbefindens und der Gesundheit von Eltern/Familien in 

belastenden Lebenssituationen 
» Stärken der Familien („Empowerment“ im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe) 
» Fördern von gesundheitlicher Chancengerechtigkeit durch bedarfs- und bedürfnisgerechte 

Unterstützung (insb. auch sozial benachteiligte Familien) 
 
Aufgaben der regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke: 

» Abklärung passgenauer Hilfen und deren Vermittlung an unterstützungsbedürftige Familien über 
eine zentrale Stelle 

» Längerfristige psychosoziale Unterstützung und Begleitung der Familien in belastenden 
Lebenslagen durch zielgruppenorientierte Angebote 

» Gesundheitsförderung und Förderung von Gesundheitskompetenz 
» Sicherung eines niederschwelligen Zugangs (vor allem durch aufsuchende Angebote) 
» Sensibilisierung aller potenziellen Netzwerkpartner:innen und insbesondere der (primär)-

vermittelnden Institutionen und Personen sowohl hinsichtlich der Angebote als auch des spe-
zifischen Bedarfs bei Familien 

» Vernetzung aller relevanten Unterstützungsangebote in der Region 
 
Kernfunktionen der regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke: 

» Familien werden aktiv und systematisch erreicht: Berufsgruppen und Einrichtungen, die mit 
(werdenden) Familien und Kleinkindern arbeiten, erkennen den Bedarf und stellen mit 
Zustimmung der Familien den Kontakt zur Einrichtung, die mit der Familienbegleitung und dem 
Netzwerkmanagement beauftragt ist, her. 

» Familien werden über längere Zeit kontinuierlich, umfassend und niederschwellig begleitet: Die 
Familienbegleiter:innen unterstützen vor allem im Rahmen von Hausbesuchen die Familien über 
einen längeren Zeitraum, stellen die Beziehungskontinuität mit den betreuten Familien sicher, 
erkennen den konkreten Bedarf und organisieren und koordinieren die Unterstützungsleistungen. 

» Fallübergreifende wie fallbezogene Kooperation und Vernetzung wird sichergestellt: Ein 
regionales Netzwerk mit verschiedensten Angeboten für Schwangere und Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern fungiert als multiprofessionelles Unterstützungssystem mit gut koordinierten, 
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vielfältigen Angeboten für Eltern und Kinder. Ein Netzwerk-Management kümmert sich um den 
Aufbau und die laufende Pflege der Kooperationen. 

 
Die Umsetzung von Frühen Hilfen auf regionaler Ebene wird auf Bundesebene vom Nationalen Zentrum 
Frühe Hilfen fachlich begleitet und unterstützt.  
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Anlage 2 
 
Richtlinien für die Verwendung, Verwaltung und die Abrechnung der Finanzmittel 
 
Ziel dieser Richtlinien ist die Sicherstellung einer effizienten, transparenten und im Einklang mit den 
Grundsätzen und Regelung dieser Vereinbarung stehenden Finanzierung der regionalen Umsetzung von 
Frühen Hilfen. 
 
1. Anzuwendende Rechtsvorschriften und -grundlagen 
 
Für die Finanzierung der regionalen Umsetzung der Frühen Hilfen gelten insbesondere folgende 
Rechtsvorschriften und -grundlagen:  

1. Alle Festlegungen der Vereinbarung nach Art. 15a B-VG zu Frühen Hilfen 
2. Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2018), BGBl. I Nr. 65/2018 

idgF  
3. weitere relevante nationale Gesetze, Verordnungen und allfällige Erlässe (wie zum Beispiel das 

DSG oder das EStG) in der jeweils geltenden Fassung 
 
2. Finanzierungsgegenstand 
 
Gegenstand einer Finanzierung im Rahmen dieser Richtlinie ist die Finanzierung von regionalen Frühe-
Hilfen-Netzwerken als Angebot zur Gesundheitsförderung und psychosozialen Unterstützung von 
Familien in der Zeit der Schwangerschaft und frühen Kindheit bis zur Vollendung des 3. Lebensjahrs, die 
entsprechend Art. 6 Abs. 2  
1. die Anforderungen der Rahmenkonzeption gemäß Anlage 1 und 
2. die Arbeitsergebnisse im Frühe-Hilfen-Dokumentationsystem FRÜDOK dokumentieren. 
 
Darüber hinaus können Länder sowie Kranken- und Pensionsversicherungsträger maximal fünf Prozent der 
im jeweiligen Bundesland im Rahmen dieser Vereinbarung zur Verfügung stehenden Mittel auch für die 
Finanzierung der Frühe-Hilfen-Koordination und für die Abrechnung der Mittel verwenden.  
 
Aus dem Anteil des Bundes werden darüber hinaus jährlich maximal 480.000 Euro zur Finanzierung des 
Nationalen Zentrums gemäß Art. 4 Abs. 4 verwendet. Des Weiteren stehen aus dem Bundesanteil für die 
Dauer der Vereinbarung insgesamt maximal 300.000 Euro für Evaluierung gemäß Art. 10 zur Verfügung.  
 
3. Finanzierbare Kosten der regionalen Frühe Hilfen Netzwerke 
 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit zu beachten und die Finanzmittel wirtschaftlich, sparsam und nur für den Zweck zu 
verwenden, für den sie gewidmet wurden. 
 
3.1 Finanzierbare Kosten 

a) Aufwendungen für Personalressourcen zur Planung und Durchführung der Maßnahme  
b) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Dokumentation/Qualitätssicherung/ 

Datenübermittlung/Evaluation 
c) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Bewerbung 
d) Sachaufwendungen (z.B. Druckkosten für Folder, externe Mieten, Kosten für eine Projekt-

Homepage, Reisespesen) sind grundsätzlich finanzierbar, wenn sie eindeutig projektbezogen sind 
und wenn es sich um externe Leistungen handelt, denen eine Rechnung zugrunde liegt und wenn 
sie für Erfolg und Nachhaltigkeit des Projekts unabdingbar sind. 

e) Kosten für Schulungen, Workshops, Aus-, Fort- und Weiterbildung von im Projekt tätigen 
Personen sind finanzierbar, sofern sie projektbezogen notwendig sind.  
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f) Overhead- und Gemeinkosten für Ausstattung (Büroeinrichtung, Diensthandys, PC/Laptops etc.), 
laufenden Betriebsaufwand (Raummiete, Strom, Handygebühren, Büromaterialien etc.) und 
allgemeine Personalkosten (z.B. für Führungskräfte, Personalverwaltung, Buchhaltung) in der 
Höhe von maximal 20 %. 

 
3.2 Nicht finanzierbare Kosten 

a) Kosten baulicher Maßnahmen 
b) Geschenke, Prämierungen   
c) Alkoholische Getränke 
d) Anschaffung von Fahrzeugen  
e) Ausgaben, die auf interner Leistungsverrechnung (z.B. interne Druckkosten, Kopien, etc.) 

basieren, dabei handelt es sich um Overheadkosten. Im Finanzierungsbetrag sind Overhead- bzw. 
Gemeinkosten von maximal 20 % inkludiert (siehe oben). 

 
Kosten für die laufende Miete, Energie, Wasser, Kleinteile, Papier, Telefon, Internet, Hygieneartikel, 
Versicherungen, Kopierer, Buchhaltung etc. sind durch die Overhead- und Gemeinkosten abgedeckt und 
daher nicht separat finanzierbar.  
 
4. Finanzierungscontrolling 
 
4.1 Berichts- und Auskunftspflichten  

a) Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel auf Bundeslandebene obliegt 
der Verwaltungseinheit gemäß Art. 7 Abs. 2. Sie ist den Vertragsparteien zur Berichterstattung 
gemäß Art. 8 Abs. 2 und Auskunft gemäß Art. 11 verpflichtet.  

b) Das Land stellt sicher, dass die mit der Umsetzung der regionalen Frühe Hilfen Netzwerke 
Beauftragten („Umsetzungsträger:innen“) ihm bzw. der vom Land gemäß Art. 7 Abs. 2 betrauten 
Stelle gegenüber zu Berichterstattung und Auskunft verpflichtet sind. In den 
Finanzierungsvereinbarungen ist daher festzulegen, dass über den inhaltlichen Verlauf des 
Projektfortgangs zu berichten ist. Die Anzahl der Berichte, die Empfänger der Berichte, die 
Termine und ihre Fälligkeit werden in den Finanzierungsvereinbarungen verankert. 

c) Ebenso sind über die angefallenen Ausgaben Abrechnungsunterlagen zu legen. Die Anzahl, die 
Empfänger sowie die Termine der Abrechnungen sind in den Finanzierungsvereinbarungen zu 
regeln. Zu jeder Abrechnung ist eine lesbare Datei im jeweils vorgegebenen Format zu 
übermitteln, die einen geeigneten Überblick der finanzierbaren Budgetpositionen im Vergleich 
mit den tatsächlichen Ausgaben zu den Abrechnungsstichtagen zulässt. 

d) Das Land hat an den Evaluationsmaßnahmen mitzuwirken und entsprechende Informationen 
bereitzustellen. Das Land hat sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen auch auf die von ihm 
gemäß Art. 7 Abs. 2 betraute Stelle und die Umsetzungsträger:innen übertragen werden. 

 
4.2 Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung 
 

a) Die mit der Verwaltung der Mittel auf Bundeslandebene betraute Verwaltungseinheit gemäß Art. 7 
Abs. 2 verpflichtet sich einen jährlichen Bericht über die verwendeten Mittel auf Bundeslandebene 
zu erstellen, der alle Informationen beinhaltet, die notwendig sind, um die ordnungsgemäße 
Verwendung der Mittel gemäß Art. 8 Abs. 5 zu prüfen. Dieser Bericht wird in Abstimmung mit 
der regionalen Koordinierungsgruppe gemäß Art. 4 Abs. 2 erstellt und an das Bundesministerium 
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz übermittelt wird.  

b) Die Frühe-Hilfen-Koordinationen auf Länderebene erstellen gemäß Art. 9 Abs. 3 einmal jährlich 
einen standardisierten Bericht zur Umsetzung der Frühen Hilfen im Bundesland. Die Struktur 
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dieser Berichte wird gemäß Art. 4 Abs. 1 in der nationalen Koordinierungsgruppe akkordiert. Die 
jährlichen Berichte werden allen Finanzierungspartnern zur Verfügung gestellt.  

c) Die Vertragsparteien behalten sich gemäß Art. 11 vor, die widmungsgemäße Verwendung der 
Mittel sowie das Einbringen des gemäß Art. 5 vereinbarten Mittelanteils aller 
Finanzierungspartner anhand des Berichtes gemäß Art. 8 Abs. 2 zu überprüfen. Das Land hat 
sicherzustellen, dass die von ihm gemäß Art. 7 Abs. 2 betraute Stelle und die 
Umsetzungsträger:innen an entsprechenden Prüfmaßnahmen mitwirken.  


